
Allgemeine Geschäftsbedingungen (Gebrauchtfahrzeuge) der Wenimex Handels- u. Service GmbH 

1. Allgemeine Bestimmungen 
1.1. 
Der Käufer ist an die Bestellung 10 Tage, bei Nutzfahrzeugen 2 Wochen gebunden. Der 
Kaufvertrag ist abgeschlossen, wenn der Verkäufer die Annahme der Bestellung des 
Kaufgegenstandes innerhalb dieser Frist nicht ablehnt oder die Lieferung ausgeführt hat. 
1.2. 
Sämtliche Vereinbarungen sind schriftlich niederzulegen. Dies gilt auch für Nebenabreden und 
Zusicherungen sowie für nachträgliche Vertrags-änderungen. 
1.3. 
Übertragungen von Rechten und Pflichten des Käufers aus dem Kaufvertrag bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung des Verkäufers. 
 
2. Preise 
2.1. 
Preisänderungen sind nur zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluß und vereinbartem 
Liefertermin mehr als 4 Monate liegen; dann gilt der am Tag der Lieferung gültige Preis des 
Verkäufers. Bei Lieferung innerhalb von 4 Monaten gilt in jedem Fall der am Tag des 
Vertragsabschlusses gültige Preis. Änderungen des Umsatzsteuersatzes berechtigen beide Teile 
zur entsprechenden Preisanpassung. 
2.2. 
Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen oder ein Kaufmann, bei dem der Vertrag zum Betrieb seines Handelsgewerbes 
gehört, so gilt in jedem Fall der am Tag der Lieferung gültige Preis des Verkäufers. 
 
3. Zahlung 
3.1. 
Der Kaufpreis ist spätestens 8 Tage nach Zugang einer Bereitstellungsanzeige oder 
Aushändigung oder Übersendung der Rechnung in bar fällig, spätestens jedoch bei Übergabe 
des Kaufgegenstandes. 
3.2. 
Zahlungsanweisungen, Schecks und Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung und 
nur zahlungshalber angenommen unter Berechnung aller Einziehungs- und Diskontspesen. 
3.3. 
Gegen die Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer nur dann aufrechnen, wenn die 
Gegenforderung des Käufers unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt; ein 
Zurückbehaltungsrecht kann er nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus dem 
Kaufvertrag beruht. 
3.4. 
Kommt der Käufer mit Zahlungen in Verzug, so kann der Verkäufer unbeschadet seiner Rechte 
aus Ziffer 6.2 dem Käufer schriftlich eine Nachfrist von 8 Tagen setzen mit der Erklärung, daß er 
nach Ablauf dieser Frist die Erfüllung des Vertrages durch den Käufer ablehne. Nach erfolglosem 
Ablauf der Nachfrist ist der Verkäufer berechtigt, durch schriftliche Erklärung vom Kaufvertrag 
zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. 
3.5. 
Verzugszinsen werden mit 5 % p. a. über dem Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank 
berechnet, jeweils zzgl. Umsatzsteuer. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn der 
Verkäufer eine Belastung mit einem höheren Zinssatz oder der Käufer eine geringere Belastung 
nachweist 
 
4. Lieferung und Lieferverzug 
4.1. 
Liefertermine oder Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, 
sind schriftlich anzugeben. Lieferfristen beginnen mit Vertragsabschluß. Werden nachträglich 
Vertragsänderungen vereinbart, ist erforderlichenfalls gleichzeitig ein Liefertermin oder eine 
Lieferfrist erneut zu vereinbaren. 
4.2. 
Der Käufer kann 6 Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins oder einer 
unverbindlichen Lieferfrist den Verkäufer schriftlich auffordern, binnen angemessener Frist zu 
liefern. Mit dieser Mahnung kommt der Verkäufer in Verzug. Der Käufer kann neben Lieferung 
Ersatz des Verzugs-schadens nur verlangen, wenn dem Verkäufer Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. Der Käufer kann im Falle des Verzuges dem Verkäufer auch schriftlich 
eine angemessene Nachfrist stellen mit dem Hinweis, daß er die Abnahme des 
Kaufgegenstandes nach der Frist ablehne. Nach erfolglosem Ablauf der Nachfrist ist der Käufer 
berechtigt, durch schriftliche Erklärung vom Kaufvertrag zurückzutreten oder Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung zu verlangen; dieser ist bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen, soweit 
keine vertragstypische Pflicht verletzt wurde. In diesem Fall beschränkt sich der 
Schadenersatzanspruch des Käufers auf höchstens 10 % des Kaufpreises.  
Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches 
Sonderverkäufen oder ein Kaufmann, bei dem der Vertrag zum Betrieb eines Handelsgewerbes 
gehört, steht ihm ein Schadensersatzanspruch nur bei grober Fahrlässigkeit des Verkäufers zu. 
Der Anspruch auf Lieferung ist in den Fällen dieses Absatzes ausgeschlossen. 
Wird dem Verkäufer, während er in Verzug ist, die Lieferung durch Zufall unmöglich, so haftet er 
gleichwohl nach Maßgabe der Absatz 1) und Absatz 2), es sei denn, daß der Schaden auch bei 
rechtzeitiger Lieferung eingetreten sein würde. 
4.3. 
Wird ein verbindlicher Liefertermin oder eine verbindliche Lieferfrist überschritten, kommt der 
Verkäufer bereits mit Überschreitung des Liefertermins oder der Lieferfrist in Verzug. Die Rechte 
des Käufers bestimmen sich dann nach Ziffern 2) Abs. 1) Satz 3) Abs. 2) sowie Abs. 3) dieses 
Abschnitts. 
4.4. 
Höhere Gewalt, Aufruhr, Streik, Aussperrung und unverschuldete erhebliche Betriebsstörungen 
verhindern die in Ziffern 1) und 2) genannten Termine und Fristen um die Dauer der durch diese 
Umstände bedingten Leistungsstörungen. 
 
5. Abnahme 
5.1. 
Bleibt der Käufer mit der Abnahme des Kaufgegenstandes länger als 8 Tage 
ab Zugang der Bereitstellungsanzeige vorsätzlich oder grob fahrlässig im Rückstand, so kann der 
Verkäufer dem Käufer schriftlich eine Nachfrist von 
8 Tagen setzen mit der Erklärung, daß er nach Ablauf dieser Frist eine Abnahme ablehne. Nach 
erfolglosem Ablauf der Nachfrist ist der Verkäufers berechtigt, 

durch schriftliche Erklärung vom Kaufvertrag zurückzutreten oder Schadens-ersatz wegen 
Nichterfüllung zu verlangen. 
Der Setzung einer Nachfrist bedarf es nicht, wenn der Käufer die Abnahme ernsthaft und 
endgültig verweigert oder offenkundig auch innerhalb dieser Zeit zur Zahlung des 
Kaufpreises nicht imstande ist. Bei Personenkraftwagen mit nicht gängiger Ausstattung, bei 
im Verkaufsgebiet des Verkäufers selten verlangten Fahrzeugtypen und bei Nutzfahrzeugen 
bedarf es in diesen Fällen auch nicht der Bereitstellung. 
5.2. 
Verlangt der Verkäufer Schadensersatz, so beträgt dieser 15 % des Kaufpreises. Der 
Schadensbetrag ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren 
oder der Käufer einen geringeren Schaden nachweist. 
5.3. 
Macht der Verkäufer von den Rechten gem. Ziffern 4) und 5) keinen Gebrauch, kann er 
über den Kaufgegenstand frei verfügen und an dessen Stelle binnen angemessener Frist 
einen gleichartigen Kaufgegenstand zu den Vertrags-bedingungen liefern. 
5.4. 
Wird der Kaufgegenstand bei einer Probefahrt vor seiner Abnahme vom Käufer oder seinem 
Beauftragten gelenkt, so haftet der Käufer für dabei am Fahrzeug entstandene Schäden, 
wenn diese vom Fahrzeuglenker vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht sind. 
 
6. Eigentumsvorbehalt 
6.1. 
Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der dem Verkäufer aufgrund des 
Kaufvertrages zustehenden Forderungen Eigentum des Verkäufers. Der Eigentumsvorbehalt 
bleibt auch bestehen für alle Forderungen, die der Verkäufer gegen den Käufer im 
Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand, z. B. aufgrund von Reparaturen oder 
Ersatzteillieferungen sowie sonstigen Leistungen, nachträglich erwirbt. 
6.2. 
Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts ist der Käufer zum Besitz und Gebrauch des 
Kaufgegenstandes berechtigt, solange er seinen Ver-pflichtungen aus dem 
Eigentumsvorbehalt nachkommt und sich nicht in Zahlungsverzug befindet. 
Kommt der Käufer in Zahlungsverzug oder kommt er seinen Verpflichtungen aus dem 
Eigentumsvorbehalt nicht nach, kann der Verkäufer den Kaufgegenstand vom Käufer 
herausverlangen und nach schriftlicher Ankündigung mit angemessener Frist den  unter 
Anrechnung des Verwertungserlöses auf den Kaufpreis durch freihändigen Verkauf 
bestmöglich verwerten. 
Verlangt der Verkäufer Herausgabe des Kaufgegenstandes, ist der Käufer unter Ausschluß 
von etwaigen Zurückbehaltungsrechten, es sei denn, sie beruhten auf dem Kaufvertrag, 
verpflichtet, den Kaufgegenstand unverzüglich an den Verkäufer herauszugeben. Auf 
Wunsch des Käufers, der nur unverzüglich nach Zurücknahme des Kaufgegenstandes 
geäußert werden kann, ermittelt nach Wahl des Käufers ein öffentlich bestellter und 
vereidigter Sachverständiger den Schätzpreis. Der Verkäufer ist verpflichtet, den  zu diesem 
Schätzpreis zu verrechnen. 
Sämtliche Kosten der Rücknahme und der Verwertung des Kaufgegenstandes trägt der 
Käufer. Die Verwertungskosten betragen ohne Nachweis 10 % des Verwertungserlöses 
einschl. Umsatzsteuer. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer höhere 
oder der Käufer niedrigere Kosten nachweist. Der Erlös wird dem Käufer nach Abzug der 
Kosten und sonstiger mit dem Kaufvertrag zusammenhängender Forderungen des 
Verkäufers gutgebracht. 
6.3. 
Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des 
Verkäufers eine Veräußerung, Verpfändung, Sicherungs-übereignung, Vermietung oder 
anderweitige Sicherung des Verkäufers beeinträchtigende Überlassung des 
Kaufgegenstandes sowie seine Veränderung zulässig. 
Während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes steht das Recht zum Besitz des 
Fahrzeugbriefes dem Verkäufer zu. Der Käufer ist verpflichtet, bei der Zulassungsstelle 
schriftlich zu beantragen, daß der Fahrzeugbrief dem Verkäufer ausgehändigt wird. 
6.4. 
Bei Zugriffen von Dritten, insbesondere bei Pfändungen des Kaufgegenstandes oder bei 
Ausübung des Unternehmerpfandrechtes einer Werkstatt, hat der Verkäufer dem Käufer 
sofort schriftlich Mitteilung zu machen und den Dritten unverzüglich auf den 
Eigentumsvorbehalt des Verkäufers hinzuweisen. 
Der Käufer trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs und einer Wieder-
herbeischaffung des Kaufgegenstandes aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von 
Dritten eingezogen werden können. 
6.5. 
Der Käufer hat die Pflicht, den Kaufgegenstand während der Dauer des 
Eigentumsvorbehalts in ordnungsgemäßem Zustand zu halten, alle vom 
Hersteller/Importeur vorgesehenen Wartungsarbeiten und erforderlichen Instandsetzungen 
unverzüglich, abgesehen von Notfällen, vom Verkäufer oder von einer für die Betreuung des 
Kaufgegenstandes anerkannten Werkstatt ausführen zu lassen. 
 
7. Gewährleistung 
Der Kaufgegenstand wird unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung verkauft. Bei Fehlen 
zugesicherter Eigenschaften bleibt ein Anspruch auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung 
unberührt. 
 
8. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
8.1. 
Erfüllungsort ist der Sitz des Verkäufers. 
8.2. 
Für sämtliche gegenwärtige und zukünftige Ansprüche aus der Ge-schäftsverbindung mit 
Vollkaufleuten einschl. Wechsel- und Scheck-forderungen ist ausschließlicher Gerichtsstand 
der Sitz des Verkäufers. 
8.3. 
Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland 
hat, nach Vertragsabschluß seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem 
Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist. Im übrigen gilt bei Ansprüchen des Verkäufers gegenüber 
dem Käufer dessen Wohnsitz als Gerichtsstand. 




